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JETZT DURCHSTARTEN MIT  

DEM  INNOVATIOSGUTSCHEIN

Starten Sie jetzt mit Innovationen

Der BMWi-Innovationsgutschein hilft Ihnen dabei.

Noch wichtig für Sie Weitere Auskünfte und Unterstützung
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Innovationsberatung – einfach und schnell

STARTEN 

SIE JETZT

Für einen Beratertag sind Ausgaben bis zu  3
800 € je Tagewerk zu 50 Prozent förderfähig.

Nur die autorisierten Beratungsunter- 3
nehmen dürfen die geförderten Leistungen 
erbringen.

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht  3
förderfähig. Sie ist vom Unternehmen auf 
den Gesamtbetrag der Beratungsleistung zu 
entrichten.

Leistungsstufe max. Tagewerke max. Wert

Machbarkeitsstudie 10 TW 4.000 € 

Realisierungskonzept 25 TW 10.000 € 

Kombination Audit und 
Realisierungskonzept

30 TW 12.000 €

Projektmanagement 20 TW 8.000 €



Innovationsfähigkeit ist ein entscheidender Wett-
bewerbsfaktor. Gerade für kleine Unternehmen 
ist jedoch das mit Neuentwicklungen verbundene 
technische und finanzielle Risiko oft zu hoch. Und es 
fehlt häufig an aktuellem Wissen zu Methoden und 
Instrumenten, um intern Produkt- oder Verfahrens-
innovationen erfolgreich zu managen.

Genau hier hilft der BMWi-Innovationsgutschein zur 
Förderung von Innovationsmanagement in kleinen 
Unternehmen. Damit decken Sie 50 Prozent Ihrer Aus-
gaben für externe Beratungsleistungen durch vom 
BMWi autorisierte Beratungsunternehmen.

Die Voraussetzungen

Ihr Unternehmen oder Handwerksbetrieb   3
hat seinen Standort in Deutschland und Sie  
beschäftigen weniger als 50 MitarbeiterInnen.

Ihr Jahresumsatz oder Ihre Jahresbilanzsumme  3
beträgt höchstens 10 Mio. €

Bis 31.12.2010 sind vorübergehend auch Unterneh-
men mit weniger als 100 Beschäftigten und einem 
Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanzsumme von 
höchstens 20 Mio. € förderfähig.

Leistungsstufe 1: Die Idee 
Unternehmensaudit oder Machbarkeitsstudie

Bewertung der Innovationspotenziale des   3
Unternehmens

Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise 3

Firmenbezogene Darstellung der Machbarkeit  3
des Innovationsvorhabens

Leistungsstufe 2: Das Konzept 
Realisierungskonzept

Technologiebewertung auf der Grundlage von  3
Markteinschätzungen und Marktanalysen

Erarbeitung des Realisierungskonzepts 3

Ermittlung geeigneter Technologiegeber und  3
Finanzierungsmöglichkeiten

Leistungsstufe 3: Die Umsetzung 
Projektmanagement

Begleitung des Innovationsprojektes durch  3
externes Projektmanagement

Auswertung und Beurteilung des Innovations- 3
projekts und Schlussfolgerungen

Kostenlose Initialberatung

Sie sind noch nicht sicher, welche Leistungsstufe für 
Sie in Frage kommt? Dann nehmen Sie die kostenlose 
Initialberatung in Anspruch. Mehr erfahren Sie 
dazu unter www.inno-beratung.de.

Profitieren Sie vom  
BMWi-Innovationsgutschein

Das fördert go-Inno So funktioniert go-Inno

BMWi-Innovationsgutschein

Innovationsberatung – einfach und schnell

Leistungsstufe bitte ankreuzen:

Ich erkläre, dass wir ein kleines Unternehmen1 und nicht in Schwierigkeiten2 sind.

Mir ist bewusst, dass die Angaben zum Unternehmen, zur Mitarbeiterzahl und zu den Fördervoraussetzungen 
subventionserheblich sind, wenn der Gutschein eingelöst wird. 
Rechtsgrundlage sind § 264 Strafgesetzbuch (StGB ) in der Fassung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2149) sowie Gesetz gegen miss-
bräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) 

Unternehmensaudit oder Machbarkeitsstudie (max. 4.000 €) 

Realisierungskonzept (max. 10.000 €)

Kombination Audit und Realisierungskonzept (max. 12.000 €)

Projektmanagement (max. 8.000 €) 

Straße, Nr. PLZ, Ort

ausgestellt für Unternehmen GeschäftsführerIn / gesetzl. VertreterIn

Gutschein-Nr.

gültig bis

autorisiertes Beratungsunternehmen

Ort

Ort

Datum

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift Gutscheinempfänger

Name in Druckschrift

1 Kleine Unternehmen sind definiert als solche, die weniger als 50 Beschäftigte und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von 
höchstens 10 Mio. Euro haben. Abweichend davon werden bis 31.12.2010 auch Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten und einem 
Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 20 Mio. Euro begünstigt.

2 Im Sinne der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung der EU, Amtsblatt der EU Nr. L214 vom 9.8.2008 (Artikel 1, Abs 7 der Verordnung)

Anzahl Beratertage Wert des Gutscheins

Nach Leistungserbingung bitte ausfüllen:

rechtsverbindliche Unterschrift Beratungsunternehmen

Ausschnitt

Den BMWi-Innovationsgutschein erhalten Sie in 
Ihrer Region bei

einem autorisierten Beratungsunternehmen 3

oder einer regionalen Kontaktstelle. 3

Ansprechpartner finden Sie unter  
www.inno-beratung.de.

Mit einem autorisierten Beratungsunternehmen 
Ihrer Wahl schließen Sie einen Beratungsvertrag ab. 
Dabei  lösen Sie den BMWi-Innovationsgutschein ein.


